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Sachbearbeiter: Cornelia Geidel Beteiligtes
Fachamt:

Federführende Stelle: Bau- und Ordnungsamt

Beratungsfolge
Gremium Datum dafür dagegen
Ortschaftsrat Burgkemnitz
Ortschaftsrat Friedersdorf
Ortschaftsrat Gossa
Ortschaftsrat Gröbern
Ortschaftsrat Krina
Ortschaftsrat Muldenstein
Ortschaftsrat Mühlbeck
Ortschaftsrat Plodda
Ortschaftsrat Pouch
Ortschaftsrat Rösa
Ortschaftsrat Schlaitz
Ortschaftsrat Schmerz
Ortschaftsrat Schwemsal
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Bau- und Vergabeausschuss Vorberatung 12.01.2017 x
Haupt- und Finanzausschuss
Gemeinderat Beschlussfassung 18.01.2017

Kurztitel: 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss zur 2. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
Gewerbegebiet "Gehrenplan" OT Schlaitz der Gemeinde Muldestausee   

Beschlusstext: 
Der Gemeinderat billigt den Planentwurf zur 2. Änderung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Gewerbegebiet "Gehrenplan" OT Schlaitz der Gemeinde Muldestausee, mit
Stand vom Januar 2017, einschließlich Begründung.

Der Entwurf zum Bebauungsplan wird zur öffentlichen Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB
(vereinfachtes Verfahren) bestimmt und nach § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Die Auslegung
erfolgt für die Dauer eines Monats während der Dienstzeiten bei der Gemeinde Muldestausee, im
Bauamt, Neuwerk 3, OT Pouch in 06774 Muldestausee.
Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen schriftlich oder während der
Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht werden.

Die berührten Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind zu
beteiligen und haben gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB ihre Stellungnahme innerhalb eines Monats
abzugeben.

Die Offenlage ist entsprechend der Hauptsatzung ortsüblich bekannt zu machen.
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 Erläuterung: 
Das Gewerbegebiet "Gehrenplan" befindet sich an der B 100 zwischen den Ortsteilen Schlaitz und
Gossa. Es ist von der Firma Wiemann Lehrmittel bisher mit Geschäftshaus und Produnktionshalle
sowie Lagerhalle bebaut worden.
Nunmehr soll ein 3 geschossiges Bürogebäude errichtet werden.
(Standort Rot-gekennzeichnete Fläche 12,00m x 11,50m)
Nach Auskunft des Bauordnungsamtes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist es im Rahmen des zur
Zeit gültigen Bebauungsplanes nicht möglich, dieses Gebäude zu bauen, da im Gewerbegebiet 2
geschossige Bebauung festgelegt ist.

Der Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplanes ist bereits im Bau- und
Vergabeausschuss am 01.12.2016 (mit entsprechender Beschlussempfehlung an den
Gemeinderat) vorberaten worden, jedoch ist eine Beschlussfassung hierzu erst im Januar 2017
möglich, da die Anhörung im Ortschaftsrat Schlaitz noch am 21.12.2016 erfolgen muss.

Da zwischenzeitlich der Auslegungsentwurf vom Planungsbüro Schmidt fertig gestellt wurde, wird
deshalb der Billigungs- und Auslegungsbeschluss ebenfalls für die Gremien im Januar 2017
vorbereitet.

Nach Rücksprache mit dem Planungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist ein vereinfachtes
Verfahren nach § 13 BauGB möglich, da die Baugrenzen nicht erweitert werden und der
Umweltbericht nicht geändert werden muss.

Die Erschließung des Gebietes ist gesichert.    

Finanzielle Auswirkungen: keine
a) einmalig: --

b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben): --

c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt: --

Anlagen: 
- Planentwurf (Stand Jan. 2017)
- Begründung (Stand Jan. 2017)   

Datum und Unterschrift Bürgermeisterin Petra Döring


